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RS OGH 1957/1/9 2Ob628/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1957

Norm

ABGB §285

Rechtssatz

Da die Grabesruhe eines Toten nach Möglichkeit zu wahren ist, kann einer Klage auf Verurteilung zur bzw. Gestattung

der Ausgrabung und Überführung einer Leiche nur aus ganz besonders wichtigen Gründen Erfolg beschieden sein.
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